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Schädlicher Nutzen

Faber...

Schon der römische Fabeldichter PHÄDRUS sagte: „Man muss den Sinn würdigen, nicht die Worte.“ Was allerdings voraussetzt, dass ein Sinn
auch erkennbar wird. Bei vielen Gesetzen ist der Sinn jedoch mit legislatorischer Lyrik so überdeckt, dass dem Bürger verborgen bleibt, was
tatsächlich gewollt ist. Der Bürger versteht also das Gesetz nicht.

Da dem Gesetzgeber weder unterstellt werden kann, dass dies seine Absicht ist, noch dass er aus jedem Gesetz ein Quiz „Wer wird schlau“
machen will, für das er mindestens zwei Lösungsvorschläge zur Wahl stellen müsste, um an das Niveau einschlägiger Fernsehsendungen heran-
reichen zu können, muss anderweitig für Abhilfe gesorgt werden.

Die Unverständlichkeit resultiert zumeist aus parteipolitischer Ideologie, die – nach KARL MANNHEIM* – herrschende Gruppen in ihrem
Denken so intensiv mit ihren Interessen bindet, dass sie die Fähigkeit verlieren, bestimmte Tatsachen zu sehen, die sie in ihrem
Herrschaftsbewusstsein stören könnten. In Koalitionen gehen diese Interessen in unterschiedliche Richtungen, was Gesetze noch unverständlicher
macht. 

Bisher hat sich der Gesetzgeber auf die Verwaltung, die Exekutive gestützt, die sich schon um eine Klarstellung bemühen wird. Sie tut das
auch, stützt sich allerdings auf GOETHE: „und legt ihrs nicht aus, dann legt was unter“, mit der Folge, dass nicht unbedingt dargestellt wird, was
gewollt ist, sondern was der Gesetzgeber hätte wollen sollen. 

So wird das fehlende Verständnis für das Gesetz nicht nur nicht beseitigt, sondern zusätzliche Unsicherheit geschaffen. Der Bürger bleibt so
hilf- und ratlos und fühlt sich vom Gesetzgeber an der Nase herumgeführt. Trotzdem soll der Bürger glauben, der Gesetzgeber wolle ihm stets
Gutes tun. Allerdings hat schon IMMANUEL KANT gesagt: „Ein Glaube, der geboten wird, ist ein Unding.“ 

Der Gesetzgeber muss sich deshalb bemühen, Gesetze so zu formulieren, dass die Bürger Sinn und Zweck verstehen und nicht das Gefühl auf-
kommen lassen, weiter entmündigt zu werden. 

Die Skepsis gegenüber dem Gesetzgeber ist nicht neu. Sie hat beispielsweise die Vereinigten Zivilsenate des Reichsgerichts im Beschluss vom
27.06.1910 zu der Aussage verführt: „Ein allgemeiner Grundsatz der Auslegung ist auch, dass im Zweifel der Gesetzgeber eine nützliche, nicht
eine schädliche Vorschrift hat aufstellen wollen.“ 

Heute mögen sich manche Abgeordnete einbilden, sie würden nur Nützliches beschließen, weshalb Zweifel gar nicht aufkommen können. 
Die Wirklichkeit ist jedoch anders und die Aussage des Reichsgerichts fragwürdig. Allein die Tatsache, dass ein Gesetz nicht verstanden wird,
lässt keine vernünftige Antwort darauf zu, ob es nützlich oder schädlich ist. Ein gewollter Nutzen kehrt sich bei Unverständlichkeit schnell in
Schädlichkeit um.

Es entsteht ein schädlicher Nutzen!

*Soziologe und Philosoph, geb. 27.3.1893 in Budapest, gest. 9.1.1947 in London
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I. Einleitung

Die hinreichende Ausstattung von Unter-
nehmen mit Eigenkapital hat in den letzten
Jahren wieder an Bedeutung gewonnen. Die
Gründe hierfür sind etwa der nachhaltige Ab-
schwung der sog. „New Economy“
und die durch „Basel II“ gestie-
genen Anforderungen bei der
Darlehensvergabe durch Banken.
Darüber hinaus rücken neuere
Entwicklungen wie die Auswei-
tung des § 8a KStG auf Inlands-
fälle und die Einführung einer
Mindestbesteuerung2 das Thema
Eigenkapitalausstattung weiter in
den Blickpunkt der Interessen der
von Krisen bedrohten Gesells-
chaften und ihren Gesellschaf-
tern. Zudem sind die Vorschriften
zu der Behandlung von Eigenkapital regelmäßig
Gegenstand gesetzgeberischer Änderungen, wie
z.B. zuletzt im Rahmen des SEStEG3 und des
Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008
(Einführung der sog. Zinsschranke)4. 

Um in Krisenzeiten die Finanzierungs-
situation zu verbessern bzw. das Nominal-
kapital zu schützen, greifen im Umfeld von
Kapitalgesellschaften verschiedene Instru-
mentarien. Diese unterscheiden sich im Grunde
dadurch, dass für die Verstärkung des Eigen-
kapitals „neues Geld“ von Dritten aufgewendet
werden muss (Außenfinanzierung) oder dass
die Verstärkung ohne die Zuführung neuer
Mittel von außen erfolgt (Innenfinanzierung).
So wird einem notleidenden Unternehmen etwa
bei Überschuldung von Gesetzes wegen nach
den Vorschriften über eigenkapitalersetzende

Gesellschafterdarlehen oder in anderen Fällen
sanierungshalber z.B. durch Forderungsverzicht
des Gesellschafters mit Besserungsschein oder
durch Vereinbarung eines Rangrücktritts Eigen-
kapital ohne Zuführung neuer Mittel von
außerhalb der Gesellschaftssphäre vorüber-

gehend zur Verfügung gestellt.5

Neben diesen gesetzlichen
oder privatautonomen Möglich-
keiten der Stärkung des Eigen-
kapitals ohne Zuführung neuer
Mittel können auch sonstige Zu-
führungen der Gesellschafter
vereinbart werden, bei denen
tatsächlich neues Kapital in die
Gesellschaft fließt. Die Verein-
barung von sonstigen Zuführu-
ngen – Nachschüsse, Agien oder
„andere Zuzahlungen“ i.S.d.

§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB – als weitere Möglich-
keit der Eigenkapitalverstärkung bedeutet, dass
der Gesellschaft neues Kapital aus der Sphäre
der Gesellschafter zugeführt wird. Die sonstigen
Zuführungen können auch vorübergehend, d.h.
rückzahlbar gestaltet werden. Nachschüsse und
Agien stellen i.d.R. Präventivmaßnahmen für
Krisen- oder Wachstumssituationen dar, da sie
im Allgemeinen unabhängig von einer konkret
drohenden Krise vorab vereinbart werden.

Es ist das Ziel des nachfolgenden Beitrags,
die handels-, insolvenz- und steuerrechtlichen
Auswirkungen dieser sonstigen Zuführungen in
das Eigenkapital unter den gewandelten Ver-
hältnissen von Rechnungslegung, Insolvenz-
und Steuerrecht systematisch darzustellen. Aus
Gründen der Vergleichbarkeit wird die Darstel-
lung der handelsrechtlichen Auswirkungen, d.h.
sowohl der Auswirkungen nach HGB als auch
der Auswirkungen nach IAS/IFRS, auf den Ein-
zelabschluss beschränkt. Zunächst soll dazu der
Begriff der sonstigen Zuführungen bestimmt
und der Anwendungsbereich dieser Zahlungen
erläutert werden (II.). Für die sonstigen Zufüh-
rungen sollen sodann die Folgen bei der Zufüh-
rung (III.) und bei der Rückführung (IV.) des
Kapitals dargestellt werden. Dabei sind insbe-
sondere diejenigen Fragen zu beantworten, die
sich für diese Zuführungen aus den letzten
Änderungen des Insolvenzrechts und der ein-

1 Der Autor ist Partner in der Steuerabteilung der Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  Steuer-
beratungsgesellschaft in Hamburg und Lehrbeauftragter an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Er dankt Herrn Dipl.-Kfm. Dr. Mario Wagner, Assistent in der Steuerabteilung der
Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft in Hamburg, für seine Unterstützung und
weiterführenden Hinweise. 

2 Vgl. Gesetz zur Umsetzung der Protokollerklärung der Bundesregierung zur Vermittlungsempfehlung zum
Steuervergünstigungsabbaugesetz v. 22.12.2003, BGBl. I 2003, S. 2840 ff.

3 Vgl. Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft  und zur Änderung
weiterer steuerrechtlicher Vorschriften v. 12.12.2006, BGBl. I 2006, S. 2782.

4 Vgl. Beschuss des Bundestages gem. Drucks. BR 384/07
5 Vgl. KERSSENBROCK, ZSteu 2004, S. 342 ff., ZSteu 2006, S. 209 ff. sowie ZSteu 2006, S. 296 ff.

Dr. jur. Otto-Ferdinand Graf Kerssenbrock RA/StB/WP, Hamburg1

Sonstige Zuführungen zum Eigenkapital – Nachschüsse, Agien und
„andere Zuzahlungen“ i.S.d. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Handels-,
Insolvenz- und Steuerrecht

Dr. jur. Otto-Ferdinand Graf
Kerssenbrock
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Im Rechtsverkehr zwischen der Finanzbe-
hörde und dem Steuerpflichtigen nimmt das so
genannte Vertrauensschutzprinzip einen breiten
und außerordentlich wichtigen Raum ein. Das
Vertrauensschutzprinzip im Steuerrecht basiert
im Wesentlichen auf dem allgemeinen Rechts-
grundsatz von Treu und Glauben. Seine Kennt-
nisse können im Einzelfall von entscheidender
Bedeutung sein, zumal damit eine eigentlich
materiellrechtlich richtige Steuerfestsetzung
zugunsten des Steuerpflichtigen verhindert
werden kann.

I. Grundlagen

Die Ursprünge des Grundsatzes von Treu und
Glauben ergeben sich aus dem Bürgerlichen
Gesetzbuch, und hier insbesondere den §§ 157
und 242 BGB. Er setzt sich zusammen aus zwei
Bereichen. Zum einen aus dem Begriff der
„Treue“, der als „Vertrauen wahren“ auszulegen
ist, und zum anderen aus dem Begriff „Glauben“,
der als „Vertrauen schenken“ zu definieren ist.
Generell ist davon auszugehen, dass der Grund-
satz von Treu und Glauben in erster Linie für
den allgemeinen Rechtsverkehr gilt und nicht
ohne weiteres auf das Steuerrecht umgelegt
werden kann.

Das aus Art. 20 Abs. 3 GG abgeleitete Ver-
trauensschutzprinzip schützt in erster Linie den
Steuerbürger und begründet unter anderem die
Bestandskraft von Verwaltungsakten und die
Bindung der Verwaltung an bestimmte Zusagen.
Sie verhindert darüber hinaus den Erlass rück-

wirkender Gesetze1 und im Regelfall auch die
rückwirkende Anwendung verschärfender Geset-
ze und Rechtsprechung2. Das Vertrauensschutz-
prinzip findet auch dort Anwendung, wo Bun-
desministerien über die gesetzliche Regelung
hinaus und ohne dazu vom Gesetzgeber ermäch-
tigt worden zu sein, die rechtliche Beurteilung
von Sachverhalten rückwirkend verändern
wollen.3

Der weiter gefasst Grundsatz
von Treu und Glauben schützt hin-
gegen nicht nur das Vertrauen des
Bürgers, sondern auch das Ver-
trauen der Behörde. Der Grund-
satz gebietet, dass im konkreten
Rechtsverhältnis jeder auf die
berechtigten Belange des anderen
angemessene Rücksicht nimmt
und sich mit seinem früheren Verhalten, auf
das der andere vertraut und aufgrund dessen
er in einer irreparablen Weise disponiert hat,
nicht in Widerspruch setzt.4

Der Grundsatz von Treu und Glauben gilt
somit auch im Steuerrecht und ist sowohl vom
Steuerpflichtigen als auch von der Finanzbe-
hörde zu beachten5. In den meisten Fällen wirkt
er jedoch ebenso wie das Vertrauensschutz-
prinzip zugunsten des Steuerbürgers. Allerdings
gibt es auch eine gegenteilige Wirkung. So kann
z.B. bei einer fehlerhaften Entscheidung des
Finanzamtes kein Schadensersatz erlangt wer-
den, wenn der Fehler durch ein Verhalten des
Steuerpflichtigen verursacht wurde.6

II. Grenzen

Der Grundsatz von Treu und Glauben findet
seine Grenzen in den Grundsätzen der Gleich-
mäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteue-
rung, die im § 85 AO gesetzlich niedergelegt
sind. Er kann daher Steueransprüche und Steuer-
schulden weder zum Entstehen noch zum Erlö-
schen bringen. Ist im Einzelfall Festsetzungs-
verjährung7 eingetreten, kann die Geltung von
Treu und Glauben einerseits nicht dazu führen,
dass zu Lasten des Steuerpflichtigen ein erlo-
schener Anspruch des Fiskus aus dem Steuer-
schuldverhältnis wieder auflebt. Andererseits
kann nach diesem Grundsatz ein Verschulden
des Finanzamts in der Regel nicht zur Folge
haben, dass nach Eintritt der Festsetzungs-
verjährung ein Steuerbescheid zugunsten des
Steuerpflichtigen zu ändern ist.8

Somit kann der Grundsatz von Treu und
Glauben allenfalls für eine Modifizierung des
Steuerrechtsverhältnisses herangezogen werden
und über diese Weg verhindern, dass eine Forde-
rung oder ein Recht geltend gemacht werden
darf.9 Er kann damit auch nur in außergewöhn-
lich gelagerten Einzelfällen gesetztes Recht ver-
drängen. Solche Einzelfälle liegen nur dann vor,

wenn das Vertrauen des Steuer-
pflichtigen in ein bestimmtes Ver-
halten der Verwaltung nach allge-
meinem Rechtsgefühl in einem so
hohen Maß schutzwürdig ist, dass
demgegenüber die Grundsätze der
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
zurücktreten müssen.

Die Anwendung des Grund-
satzes von Treu und Glauben ist nur

dann möglich, wenn zwischen der Finanzbehörde
und dem Steuerpflichtigen ein konkretes Steuer-
rechtsverhältnis besteht. Dieses Steuerrechts-
verhältnis stellt die Grundlage für die Vertrauens-
situation dar, die für die Anwendung des Grund-
satzes von Treu und Glauben maßgebend ist.
Daraus folgt, dass auch nur die Beteiligten dieses
Verhältnisses durch die Grundsätze von Treu und
Glauben gebunden sind. Dritte können sich nicht
darauf berufen.

Der Grundsatz von Treu und Glauben ist auch
bei der Auslegung eines Verwaltungsaktes zu
berücksichtigen. Dabei ist nicht entscheidend,
was die Behörde beim Erlass des Verwaltungs-
aktes beabsichtigt hat10, sondern wie der Adres-
sat nach den ihm bekannten Umständen den
materiellen Gehalt der Erklärung unter Berück-
sichtigung von Treu und Glauben verstehen
konnte. Unklarheiten gehen zu Lasten der Be-
hörde11, wobei im Zweifel das den Steuerpflich-
tigen weniger belastende Auslegungsergebnis
vorzuziehen ist12.

Die Bindung nach dem Grundsatz von Treu
und Glauben findet ihre Beschränkung im Prin-
zip der Abschnittsbesteuerung. Danach unter-
liegen auch gleichgelagerte Sachverhalte in
jedem Veranlagungszeitraum einer erneuten
Prüfung und rechtlichen Beurteilung. Der Steu-
erpflichtige kann sich somit nicht auf eine
bestimmte steuerrechtliche Beurteilung des
Sachverhalts in einem früheren Veranlagungs-
zeitraum berufen. Eine als falsch erkannte
Rechtsauffassung muss zum frühest möglichen
Zeitpunkt aufgegeben werden, auch wenn der

1 Einzelheiten dazu bei TIPKE/LANG, Steuerrecht, 18. Aufl.
2005, § 4 Rz 170 ff.

2 Vgl. dazu auch § 176 AO
3 Vgl. aktuell BFH vom 19.04.2007 – V R 56/04, ZSteu

2007, R-501
4 Grundsatz des „venire contra factum proprium“; vgl.

auch BFH vom 24.01.2002 – III R 49/00, BStBl II
2002, 409

5 BFH vom 06.02.1991 – I R 13/86, BStBl II 1991, 673
6 Vgl. hierzu im Einzelnen BRETE, Amtshaftung der

Finanzverwaltung und Mitverschulden des Steuer-
pflichtigen i.S. des § 254 BGB, ZSteu 2007, 238, und
BRUSCHKE, Amtspflichtverletzungen der Finanzbehörden
und Fehler bei der Folgenbeseitigung, ZSteu 2006,
251

7 §§ 169 ff. AO
8 BFH vom 19.08.1999 – III R 57/98, BStBl II 2000,

330
9 BFH vom 09.08.1989 – I R 181/85, BStBl II 1989,

990
10 BFH vom 27.11.1996 – X R 20/95, BStBl II 1997, 791
11 BFH vom 28.11.1985 – IV R 178/83, BStBl II 1986,

293
12 BFH vom 25.08.1981 – VII B 3/81, BStBl II 1982, 34
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Bundesministerium der Finanzen

Versicherungsteuer; Versicherung-
steuerpflicht des Versicherungs-
entgelts für eine so genannte
Kautionsrückversicherung 

BMF, Schreiben vom 17. Juli 2007
IV C 2 - S 6400/07/0002

Für die versicherungsteuerliche Behandlung des
Entgelts für eine so genannte Kautionsrück-
versicherung gilt im Einvernehmen mit den
obersten Finanzbehörden der Länder mit Wirkung
ab dem 1. Januar 2008 Folgendes:

Das Versicherungsentgelt, das ein Versicherer
an einen anderen Versicherer zahlt zwecks
Versicherung der aus einem Vertrag im Sinne
des § 2 Abs. 2 VersStG übernommenen Gefahr,
ist nicht nach § 4 Nr. 1 VersStG von der Besteue-
rung ausgenommen. Die Steuerfreiheit des § 4
Nr. 1 VersStG setzt das Bestehen eines Erstver-
sicherungsverhältnisses im Sinne des Versiche-
rungsteuergesetzes voraus.

Körperschaftsteuerlicher
Verlustabzug nach § 8 Abs. 4 KStG;
Veröffentlichung des BFH-Urteils
vom 14.3.2006, I R 8/05 (ZSteu
2007, R-435, BStBl II, S. ...)

BMF, Schreiben vom 2. August 2007
IV B 7 - S 2745/0

Im Urteil vom 14.3.2006, I R 8/05 (ZSteu 2007,
R-435, BStBl 2007 II S. ...) hat der BFH ent-
schieden, dass der Verlust der wirtschaftlichen
Identität gem. § 8 Abs. 4 Satz 2 KStG einen
zeitlichen und sachlichen Zusammenhang zwi-
schen der Übertragung der Gesellschaftsanteile
und der Zuführung neuen Betriebsvermögens
voraussetzt. Bei einem zeitlichen Zusammenhang
bis zu einem Jahr bestünde die – durch den
Steuerpflichtigen widerlegbare – Vermutung
eines sachlichen Zusammenhanges. 

Nach dem Ergebnis der Erörterungen mit den
obersten Finanzbehörden gilt zur allgemeinen
Anwendung der Grundsätze des BFH-Urteils
Folgendes: 

Für die regelmäßige Annahme eines „zeitlichen
und sachlichen Zusammenhangs“ ist eine Frist

von einem Jahr zu kurz bemessen. Unter Auf-
hebung von Tz. 12 Satz 2 des BMF-Schreibens
vom 16.4.1999 (BStBl I S. 455) ist daher regel-
mäßig von einem zeitlichen und sachlichen
Zusammenhang auszugehen, wenn zwischen
Anteilsübertragung und Betriebsvermögenszu-
führung nicht mehr als zwei Jahre vergangen
sind. Auch bei Überschreiten des Zwei-Jahres-
zeitraumes kann ein Verlust der wirtschaftlichen
Identität eintreten, wenn ein sachlicher Zusam-
menhang zwischen der Anteilsübertragung und
der Zuführung neuen Betriebsvermögens anhand
entsprechender Umstände dargelegt werden
kann.

Vorläufige Steuerfestsetzung im
Hinblick auf anhängige Musterver-
fahren (§ 165 Abs. 1 AO);
Ruhenlassen von außergerichtlichen
Rechtsbehelfsverfahren (§ 363 Abs.
2 AO); Aussetzung der Vollziehung
(§ 361 AO, § 69 Abs. 2 FGO)

BMF, Schreiben vom 3. August 2007
IV A 4 - S 0338/07/0003

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörte-
rung mit den obersten Finanzbehörden der
Länder wird die Anlage zum BMF-Schreiben vom
27.6.2005 (BStBl 2005 I S. 794), die zuletzt
durch BMF-Schreiben vom 13.4.2007 (ZSteu
2007, S. 151, BStBl 2007 I S. 438) neu gefasst
worden ist, mit sofortiger Wirkung wie folgt
gefasst: 

„Festsetzungen der Einkommensteuer sind
hinsichtlich folgender Punkte vorläufig vorzu-
nehmen: 

1. a) Beschränkte Abziehbarkeit von Vorsorge-
aufwendungen (§ 10 Abs. 3 EStG)

- für Veranlagungszeiträume vor 2005 - 

1. b) Beschränkte Abziehbarkeit von Vorsorge-
aufwendungen (§ 10 Abs. 3, 4, 4a EStG)

- für Veranlagungszeiträume ab 2005 - 

2. Nichtabziehbarkeit von Beiträgen zu Renten-
versicherungen als vorweggenommene Wer-
bungskosten bei den Einkünften im Sinne des
§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a EStG 

3. Besteuerung der Einkünfte aus Leibrenten

im Sinne des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a
Doppelbuchstabe aa EStG für Veranlagungs-
zeiträume ab 2005 

4. Besteuerung der Einkünfte aus privaten Ver-
äußerungsgeschäften im Sinne des § 23 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 EStG für Veranlagungszeiträume ab
2000 

5. Besteuerung der Einkünfte aus Terminge-
schäften im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
EStG für Veranlagungszeiträume ab 2000 

6. Anwendung des § 24b EStG (Entlastungs-
betrag für Alleinerziehende) für Veranlagungs-
zeiträume ab 2004 

7. Anwendung des § 32 Abs. 7 EStG (Haus-
haltsfreibetrag) für die Veranlagungszeiträume
2002 und 2003 

8. Anwendung der durch das Haushaltsbegleit-
gesetz 2004 vom 29.12.2003 (BGBl. I S. 3076,
2004 I S. 69) geänderten Vorschriften 

9. Nichtberücksichtigung pauschaler Werbungs-
kosten bzw. Betriebsausgaben in Höhe der
steuerfreien Aufwandsentschädigung nach § 12
des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der
Mitglieder des Deutschen Bundestages. 

Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 1
umfasst auch die beschränkte Abziehbarkeit
von Beiträgen zu Krankenversicherungen. Der
Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 1 Buch-
stabe b umfasst auch die Frage, ob die ange-
führten gesetzlichen Vorschriften aufgrund
der Neuregelung der Rentenbesteuerung durch
das Alterseinkünftegesetz verfassungswidrig
sind. 

Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 2 ist
im Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglich-
keiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzun-
gen für Veranlagungszeiträume vor 2005 bei-
zufügen. 

Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 3
erfasst sämtliche Leibrentenarten im Sinne des
§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe
aa EStG.

Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß den Nummern
4 und 5 ist Einkommensteuerbescheiden nur
beizufügen, wenn die Summe der im Veran-
lagungszeitraum erzielten Einkünfte aus pri-
vaten Veräußerungsgeschäften im Sinne des
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG bzw. aus Termin-

Z---Steu-Verwaltungsanweisungen
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ZSteu-Rechtsprechung

Bundesfinanzhof 

Alle Entscheidungen – veröffentlicht am 01.08.2007 und 08.08.2007 – Ungekürzte Originaltexte

a) Leitsätze der BFH-Entscheidungen veröffentlicht am 01.08.2007:

27.03.2007 VIII R 28/04 EStG / KStG
Finanzierungskosten einer wesentlichen Beteiligung – nachträgliche Werbungskosten nach Ein-
bringung der Beteiligung in eine andere Kapitalgesellschaft, an der der Einbringende ebenfalls

wesentlich beteiligt ist – Anteilstausch – kein Durchgriff auf den Anteilseigner – gesplittete Um-
widmung des Darlehens – Anschaffungskosten der ertauschten Beteiligung bei Zuzahlung als Wertaus-
gleich
1. Zinsen, die der Gesellschafter einer GmbH nach Veräußerung der Beteiligung für ein Refinanzierungs-
darlehen für die Anschaffung der im Privatvermögen gehaltenen Beteiligung zahlt, können – jedenfalls nach
der bis einschließlich 1998 geltenden Gesetzeslage – nicht mehr als (nachträgliche) Werbungskosten bei den
Einkünften aus Kapitalvermögen abgezogen werden (Bestätigung der ständigen Rechtsprechung).
2. Die Einbringung einer wesentlichen Beteiligung aus dem Privatvermögen eines Gesellschafters im Wege
einer offenen Einlage in eine Kapitalgesellschaft ist ein tauschähnlicher Vorgang, der beim einbringenden
Gesellschafter zu einer entgeltlichen Veräußerung i.S. von § 17 EStG führt. An dieser Beurteilung ändert sich
auch nichts, wenn die dem Gesellschafter gewährte Gegenleistung teils in der Gewährung von Gesellschafts-
rechten und teils in einem anderen Entgelt besteht.
3. Anteile, die von einem an einer GmbH mehrheitlich beteiligten Gesellschafter an eine andere GmbH ver-
äußert werden, an welcher der Veräußerer ebenfalls mehrheitlich beteiligt ist, dienen nach der Veräußerung
nur noch der zweiten GmbH zur Einkunftserzielung. Ein Durchgriff durch die GmbH auf den hinter ihr stehen-
den mehrheitlich beteiligten Gesellschafter kommt grundsätzlich nicht in Betracht. 
4. Ein Steuerpflichtiger, der ein bisher genutztes und durch Darlehen finanziertes, der Einkünfteerzielung
dienendes Wirtschaftsgut veräußert und unter Aufrechterhaltung des Darlehens nur einen Teil des Erlöses
dazu verwendet, durch die Anschaffung eines neuen Wirtschaftsguts steuerbare Einkünfte zu erzielen, kann
im Wege einer gesplitteten Umwidmung aus dem fortgeführten Darlehen nicht mehr als Schuldzinsen ab-
ziehen, als dem Anteil der Anschaffungskosten des neuen Wirtschaftsguts an dem gesamten Erlös entspricht.
5. Haben die Parteien eines Tauschvertrags Geldzahlungen als Zuzahlungen vereinbart, um Wertunterschiede
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Anwendung neuer BFH-Entscheidungen mit ZSteu-Fundstellen
In einem finanzgerichtlichen Verfahren ergangene und rechtskräftig gewordene Entscheidungen binden nur die am Rechtsstreit Betei-
ligten und ihre Rechtsnachfolger (§ 110 Abs. 1 FGO). Durch eine Veröffentlichung von Urteilen bzw. Beschlüssen des Bundesfinanz-
hofs im Bundessteuerblatt Teil II werden aber die Finanzämter angewiesen, diese Entscheidungen auch in vergleichbaren Fällen anzu-
wenden.
Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben beschlossen, die folgenden neuen BFH-Entscheidungen im Bundes-
steuerblatt Teil II zu veröffentlichen und somit allgemein anzuwenden:

Datum Akten- Entscheidungs- Kurzbeschreibung
zeichen datum / 

ZSteu-Fundstelle

07.08.2007 VII R 50/05 09.05.2006 Gesellschaft bürgerlichen Rechts – Gewerbeanmeldung – Haftung – Rechtsschein – Treu 
ZSteu 2006, R-668 und Glauben

06.08.2007 II R 80/05 15.03.2007 Steuerpflicht des Grundstückserwerbs im Flächenerwerbsprogramm nach § 3 AusglLeistG 
ZSteu 2007, R-522 vor Inkrafttreten des VermRErgG – Verhältnis von EigentÜbertrG und AusglLeistG

02.08.2007 I R 8/05 14.03.2006 Änderung von Steuerbescheiden aufgrund irriger Beurteilung desselben Sachverhalts – 
ZSteu 2007, R-435 Verlust der wirtschaftlichen Identität. Hierzu: BMF-Schreiben vom 2. August 2007 - IV B 7

- S 2745/0 (ZSteu 2007, S. 332, in diesem Heft)

01.08.2007 IX R 23/06 17.04.2007 Optionsprämien als sonstige Leistungen, gemindert durch die im Gegengeschäft gezahlten 
ZSteu 2007, R-497 Prämien als Werbungskosten – unbeschränkter Verlustausgleich vor 1999

01.08.2007 IX R 40/06 17.04.2007 Optionseinräumung kein Termingeschäft
ZSteu 2007, R-499

31.07.2007 III R 4/05 19.10.2006 Kein Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, wenn die Eltern zusammenleben
ZSteu 2007, R-183

31.07.2007 VI R 47/03 24.05.2007 Abzug der Aufwendungen für eine Zweitwohnung am Beschäftigungsort auch bei gleich-
ZSteu 2007, R-546 zeitiger Beschäftigung am Ort des Hausstands

25.07.2007 II R 66/05 14.02.2007 Formwechsel eines auf Vermögensbindung gerichteten Vereins in Kapitalgesellschaft nicht 
ZSteu 2007, R-571 schenkungsteuerbar – Analoge Anwendung einer Rechtsnorm bei Gesetzeslücke

25.07.2007 I R 61/05 07.03.2007 Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattungen gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 
ZSteu 2007, R-495 KStG 1991

25.07.2007 I R 53/06 10.01.2007 Keine Kürzung des Gewinns nach § 9 Nr. 2a GewStG 2002 um die gemäß § 8b Abs. 5 KStG 
ZSteu 2007, R-494 2002 nicht abziehbaren Betriebsausgaben

23.07.2007 II R 67/05 21.03.2007 Das vom Erwerber zu zahlende Entgelt für die künftige Erschließung eines unerschlossenen
ZSteu 2007, R-453 Grundstücks stellt keine grunderwerbsteuerliche Gegenleistung dar.

16.07.2007 III R 49/06 25.01.2007 Anbau an bestehendes Gebäude als selbständiges Wirtschaftsgut
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